
Hinweise zur sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 
gemäß Neuregelung des Waffengesetzes vom  01.04.2003 
 
 

Grundsatz 
Waffen werden vor dem Abhandenkommen und dem unbefugten Zugriff (auch von 
Familienangehörigen) geschützt aufbewahrt 
 
 
Sicherheitsstufe A 
Bis zu 10 Langwaffen, keine Munition 
 
 
Sicherheitsstufe A mit Innentresor aus Stahlblech  
(Innentresor ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss) 

Bis zu 10 Langwaffen, Munition im Innentresor 
 
 
Sicherheitsstufe A mit Innentresor B 
Bis zu 10 Langwaffen im A-Teil und bis zu 5 Kurzwaffen  sowie Munition für Lang- und Kurzwaffen im 
B-Teil 
 
 
Sicherheitsstufe B 
Mehr als 10 Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen, keine Munition 
(Schrankgewicht über 200 kg = 10 Kurzwaffen) 
 
 
 

Sicherheitsstufe B mit Innentresor aus Stahlblech 
(Innentresor ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss) 

Mehr als 10 Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen im B-Teil und die Munition im Innentresor 
(Schrankgewicht über 200 kg = 10 Kurzwaffen) 
 
 
 

Widerstandsgrad 0 
Mehr als 10 Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen und Munition 
(Schrankgewicht über 200 kg = 10 Kurzwaffen) 
 
 
 

Widerstandsgrad 1 
Mehr als 10 Langwaffen und mehr als 10 Kurzwaffen und Munition 
 
 

Wenn Munition alleine aufbewahrt werden soll: Stahlblechschrank mit Schwenckriegelschloss oder 
einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung (Stangenriegelschloss) oder in einem gleichwertigen 
Behältnis (Stahlkassette, in dem Waffentresor verschraubt) 
 
 
Für den Fall, dass ein Waffenraum eingerichtet werden soll, wird dringend angeraten, sich mit der 
zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Verbindung zu setzen. 


